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die einzige Losung der spartanischen Politik. „Weil aber", so sagt Max Dnncker,
„die Kraft Spartas nicht ausreichte, sich zum alleinherrschenden Staate in
Hellas zu erheben, so blieb es bei der Eifersucht gegen jeden andern aufstre¬
benden Kanton von gesünderen Grundlagen, Diese Eigenschaften Spartas find
es gewesen, welche dem Leben von Hellas vor der Zeit den Todesstoß gegeben
haben."

Mittelal terlich er Stadth aus lj alt.
Seitdem zuerst Eichhorn einem historischen Verständniß des deutschen

Städtewesens im Mittelalter mit seinen ausgezeichneten Untersuchungen „über
den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland" die Bahn gebrochen
hat, ist die Verfassungs- und Rechtsgeschichteunserer mittelalterlichen Stadt-
repnblikeu stets der Gegenstand der besonderen Aufmerksamkeitunserer Rechts¬
historiker geblieben. Weniger läßt sich dies von einem andern Gebiet unserer
Städtegeschichte behaupten, trotzdem dasselbe der Beachtung vielleicht noch
würdiger ist, als jeue äußere Geschichte der Städteversassung. Ich meine das
innere Leben der Städte, ihre Verwaltung in finanzieller und polizeilicher
Hinsicht. So wichtig ohne Zweifel die städtische Verfassungsgeschichte für die
Entwicklung unseres späteren Staatsrecht ist, indem unsere modernen staats¬
rechtlichen Gestaltungen in zahlreichen Fällen ihre Muster und Vorbilder in
den Einrichtungen der alten Stadtrepnbliken haben, so ist der Einfluß, welchen
die frühzeitige Bildung eines geregelten Haushalts und einer guten Polizei in
den Städten auf die Entwicklung der Verwaltung der größeren fürstlichen
Territorien ausgeübt hat, jedenfalls ein, wenn schon nicht so offen zu Tage
liegeuder, so doch intensiverer und weitergreifender gewesen. Es erklärt sich
dies ans dem Umstände, daß, während die Entwicklung der Verfassungs¬
formen eine mehr oder weniger autochthone, aus den besonderen geschichtlichen
Grundlagen heraus sich aufbauende, fremdartigen Einflüssen nnr wenig zugängliche
ist, im Gegentheil aus dem Gebiete der innern Verwaltung eine Herübernahme
und Anpassung fremder Formen weit leichter geschehen kann. Wir sehen
daher, daß kein Staatswesen ohne einen Komplex der mannigfachsten, oft mit
subtilster Feinheit ausgebildeten Verfassuugsformen ist, daß aber ebendasselbe
bezüglich seiuer administrativen Einrichtungen eine Armuth dvkumentirt, die
an den ronsseauischeu Naturzustand erinnert. Man nehme nnr einmal das
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Deutsche Reich etwa von der Mitte des nennten bis zmn Anfang des zwölften
Jahrhunderts. An Reichthum nnd sorgfältiger Ausführung der äußeren Ver-
fassnngsformen hat es hier gewiß nicht gefehlt, die konsequenteDurchdringung
der ganzen Staatsverfassnng mit dem einen Prinzip des Lehenwesens erscheint
sogar heute noch als ein bewnnderungswürdiges Kunstwerk — aber welchen
Anblick bietet dauebeu die inuere Reichsverwaltuug! Man kann denselben kam»
Antreffender schildern, als indem man die einzige Thatsache anführt, daß
ein Ort wie Tribnr zwei und ein halbes Jahrhundert lang das
Centrum, sofern man damals von einem solchen reden kann, der deutschen
Reichsverwaltung sein konnte, ohne daß irgendwie der befestigte Frohnhof
sich zn einer Stadt erweiterte. Und auch die spätere Reichsverwaltung, wenn
sie auch in einzelnen Beziehungen einen Fortschritt znr Geld- und Kapital¬
wirthschaft gemacht hat, ist doch im Gauzcn uud Großen in den Banden der
Agrarwirthschaft stecken geblieben.

Anders verhält sich dies dagegen mit der wirthschaftlichen Entwicklung
der Städte. Während außen auf dem platten Lande der Grnndherr auf
ererbtem Boden mit leibeignen Arbeitern eine isolirte Natnralwirthschaft betrieb,
hatte in den Städten das Zusammenwvhnen auf einein engen Raum rasch
eiu Gefühl der Zusammengehörigkeit ausgebildet; jeder Einzelne war gezwungen,
diesem Prinzip der Gemeinsamkeit etwas von seinen Rechten zum Opfer zn
bringen; er tauschte dafür die Anerkeuuung nnd den Schutz der ihm noch
verbleibenden dnrch die Gesannntheit der übrigen Mitbewohner ein. Auf
diese gewöhnt er sich zurückzugehenbei Rechtsstreitigkeiten, die früher hänfig
nur die rohe Gewalt zum Austrag gebracht hatte. Die gemeinsame Arbeit,
die unn nicht mehr ausschließlich für den herrschaftlichenHof, sondern für die
Bedürfnisse eines großen, weit über die Stadtgrenze hinansreichenden Kreises
thätig ist, macht beqnemereVerkehrs- und Zahlnngsmittel nothwendig. Ordnung
und Sicherheit sind durch den Zusammenstrom vou Fremden, wie durch das
Zusammenwohnen der Bürger selbst leichter gefährdet und erheischen eine
Reihe von Einrichtungen, die dein Landbewohner als lästiger Zwang erscheinen.
Knrz, wohin wir blicken, überall sehen wir, wie der Gegensatz gegen das
platte Land eine Menge neuer Einrichtungen ins Leben ruft. Der steigende
Verkehr, die wachseude Blüthe der Städte haben dann rasch eine Vervoll¬
kommnung dieser Verwaltung herbeigeführt, während die übrigen wirthschaft¬
lichen Kreise noch lange an der alten Natnralwirthschaft festhielten. Erst seit
dem fünfzehnten Jahrhundert beginnt der Einfluß der Stadtverwaltung auf
die Verwaltung des Reichs uud der fürstlichem Territorien sich fühlbar zu
machen. Und heutzutage können wir mit gutem Rechte sagen, daß die Stadt-
repnbliken des Mittelalters auch sür die moderne innere Staatsverwaltung
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Vorläufer mid Muster gewesen siud. Nameutlich das Steuerwesen hat sich
m de>l Städteu des Mittelalters gleichsam vorbildlich auf dieselbe Weise
entwickelt, wie nachher in dein größeren Geineinwesen der Staaten. Man ist
ausgegangen von Grundzinsen nnd persönlichen Leistungen; mau hat sich erst,
als diese für die Bestreitung der vermehrten Kvmmnnalbednrfnisse nicht aus¬
reichten, hanptsächlich der indirekten Besteuernngsweise durch Zölle und Aceise
zugewendet, nnd ist endlich, als anch diese eine weitere Steigerung in Rücksicht
ans die nuteren Einwvhnerklassen nicht zuließen, bei der Vermögens- nnd
Einkommensteuer augelangt. Und auch das letzte in unserer Zeit uur zu
beliebte Ansknuftmittel, erhöhte oder außerordentliche Staatsbedürfnisse durch
Anleihen zn bestreikn, ist in diesen unserm kleiueu Musterbildern des modernen
Staates schou ganz ebenso bekannt, ja fast noch geläufiger als heutzutage
geweseu!

Es- scheint mir daher nicht uuinteresscmt, au dem Beispiel eiuer bestimmten
Stadt die Art nnd Weise des mittelalterlichen Stadthaushalts zu kennzeichnen
Denn das brauche ich wohl kaum uvch auszuführen, daß die einzelnen Städte
auch bezüglich dieser Verwaltungseinrichtungen die allergrößte Verwandtschaft
zeigen. Wie das Recht einer Stadt die ursprüngliche Heimath verläßt und
nach allen Himmelsgegenden seine Nechtssätze weiter verbreitet, so hat auch
bezüglich der wirthschaftlicheu und polizeilichen Einrichtungen ein solches
Wandern stattgefunden, so daß wir schließlich die Gesammtheit uuserer alte»
Städte von gleichartige!: Einrichtungen angefüllt erblicken.

Ich wähle das Beispiel Augsburgs, und zwar uicht bloß deshalb, weil
diese Stadt eiue der verkehrsreichste«und blühendsten Städte des Mittelalters
war, sondern hauptsächlich auch darnm, weil uns gerade hier das Quellen-
material in seltener Fülle und Frische vorliegt.

Fassen wir, ehe wir an die eigentliche Darstellung der mittelalterlichen
Stadtwirthschaft gehen, vorerst die Organe derselbe» kurz ius Auge. Die ge¬
sehgebende Gewalt und Oberaufsicht übte, wie wie auf alleil Gebieten der
Stadtverwaltung, so auch bezüglich der Führuug des Stadthaushalts, der
Rath in seinen verschiedenen Abtheilungen als kleiner, (Vierundzwanziger),
alter (Zwölfer) uud großer Rath. Nächst ihn: kommen dann vor allem die
zwei Baumeister in Betracht. Sie sind die eigentlichen Finanzminister des
Staates. Sie führen Rechnung über die gesammteu Eiuucchmen uud Ansgaben,
an sie werde» alle von den einzelnen Rezepturen vereinnahmten Gelder abgeführt,
ihre Nechnungsbücher, die sogeuauuteu Baumeisterrechnuugen, geben daher ein
Kares und vollständiges Bild des städtischen Haushalts. Merkwürdig ist, daß
gerade die Bauherrn mit der Verwaltung des Stadtsäckels betraut waren, daß
man hiefür nicht eigene Kämmerer aufstellte, oder die Stenermeister, in deren



— 60 —

Händen doch die Hauvteinnahmen zusammenliefen, die Fiuanzverwaltuug be¬
sorgten. Das Ausfallende dieser Thatsache erklärt sich, wenn wir einen Blick
in das Banmeisterbuch werfen. Wir sehen dann, daß ein großer Theil der
Ausgaben Bauzwecken gewidmet ist. Die Ausgabeu für Zimmerleute, Maurer,
Baumaterialien u. s. w. bilden in allen Baurechnungen stehende Rubriken,
und auch sonst wurden, namentlich zu Zwecken der städtischen Befestigung,
beträchtliche Summen auf Bauteu verwendet. Im Grunde genommen ist dies
auch heutzutage uvch nicht anders: fast in allen Städten verschlingen die Aus¬
gaben für gemeindlicheBauten den größten Theil der Eiuncchmeu. Die älteste
Baumeisterrechnnng stammt ans dem Jahre 1320. Ob ältere Rechnungen
verloren gegangen sind, oder ob die Einrichtung dieser Baumeisterbücher erst
mit dem genannten Jahre anhebt, ist nicht mehr zu entscheiden. Ueber das
Amt der Baumeister gibt zuerst ein Rathsdekret aus eiuem der nächsten Jahre
nach 1324 einigen Aufschluß. Der Rath trifft hierin die Festsetzung, daß
jährlich im Januar der Vierundzwanziger Rath aus seiner Mitte durch Stimm¬
zettel an Stelle eines ausscheidenden Baumeisters eiuen neuen auf zwei Jahre
wähleu solle. Nach Ablauf dieser Amtszeit soll der Ausscheidendewährend der
nächsten drei Jahre nicht mehr gewählt werden können. Wer sich der Annahme
der auf ihn gefallenen Wahl weigert, kann sich für ein Mal mit einer Buße
vou U> lb. auslösen. Jeder Baumeister erhält eine jährliche Vergütuug von
2 lb. Zweimal im Jahre, zwischen Dreikönig nud dem Svuutag Jnvoeavit und
zwischen Johanni und Jakobi, sollen sie vor einer zur einen Hälfte aus dem
kleineu Rath, zur andern aus der Gemeinde gewählten Kvmission von zwölf
Mitgliedern Rechnung ablegen. — Nächst dein Baumeister kommen die Steuer¬
meister in Betracht. Sie werdeu zuerst in einem Rathsdekret ans dem Jahre
1291 erwähnt. Wie bei dem Baumeisteramt, so sieht sich auch bei dem
Steuermeisteramt gegenüber der zuuehmeudeu Unlnst der Bürger zur Ueber-
uahme desselben der Rath veranlaßt, eine Reihe von Festsetzungen zn treffeil.
Es soll künftighiu der kleine Rath jährlich vor Michaelis drei Steuermeister
aus seiner Mitte wählen. Die Wahl darf nicht abgelehnt werden, doch soll,
wer ein Jahr Steuerineister war, die nächsten drei Jahre keine neue Wahl
aunehiueu müssen. Jeder Steuermeister erhält vou jeder Steuer 2 lb. Im
Jahre 1340 wurde sodanu bezüglich der Rechnungsablage eine ähnliche Be¬
stimmung getroffen, wie bei dem Baumeisteramt. Den Steuermeistern lag die
Einziehung der direkten Steuer ob. Zur Einziehung des Ungelds, der auf
den Verbrauch von Konsumtibilien gesetzten indirekten Steuer, waren die sog.
Ungelder bestimmt: im Jahre 1391 vier für das Wein-, zwei für das Salz-
nnd einer für das Honignngeld.

Soviel über die Organe des Stadthaushalts. Wichtiger ist die Frage
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nach den Mitteln, deren sich die Stadtverwaltung zur Aufbringung der be-
nöthigten Summen bediente. Wir stvßen da zuerst auf eiue Grundsteuer. Die
erste Spur einer svlcheu findet sich bereits im ältesten Stadtrecht v. I. 1104.
Dvrt heißt es, daß dem Bischvf jährlich von den Höfen ein Grundzins von
4 Talenten gebührt. Es deutet diese Abgabe, der sämmtliche Höfe nuterworfen
waren, gleichviel ob sie im Uebrigen freies Eigenthum waren oder nicht, mit
ziemlicher Sicherheit auf einen früheren Zustand eiuer allgemeinen Hofhörigkeit
des gesammteu städtischen Grund und Bodens hin, von der sich dann als
letzter Nest eben jener Michaeliszins bis in das zwölfte Jahrhundert herein
erhalten haben würde, wenn wir nicht anuehmen wollen, daß diese Abgabe
ihrem Wesen nach nur eiue Art Rekvguitivnsgebühr für die bischöfliche Herr¬
schaft, ein Ehrensvld, ähnlich den andern in der Urkunde aufgeführten Ehren-
leistungen der Bürger, gewesen ist. Jedenfalls aber ist der in dem großen
Stadtrecht vom Jahre 1276 genannte Michaelisgruudzins nur eine Fortbildung
jeuer ältesteu Grundsteuer. Darauf läßt nicht nur die gleiche Erhebnngszeit,
sondern anch der Umstand schließen, daß beide Steilern von dem Zollner per-
zipirt wurden. Doch tritt bezüglich der steuerpflichtigenGrundstücke ein Unter¬
schied insofern hervor, daß, während jener älteste Grnndzins alle Hofstätten
der Stadt gleichmäßig belastet, die Grundsteuer des zweiten Stadtrechts nur
von den freien, nnter Stadtrecht stehenden Grundstücken erhoben werden soll.
Schwieriger ist die Frage, in wessen Kasse dieselbe floß, in die des Bischoss
oder in die der Stadt: ich vermuthe in die letztere, da Klagen wegen Nicht-
entrichtnng an den (uichtbischöflichen) Vogt gingen nud die Entrichtung einen
Anspruch ans das Bürgerrecht gewährte.

Neben dieser ständigen Grundsteuer auf Eigengüter stoßen wir schon bald
uach dem Erlaß des zweiten Stadtrechts auf eine unständige, von allen städti¬
schen Grundstücken, gleichviel ob Eigen, Lehen oder Leibdeging, zu erhebende
Grundsteuer. Sie wurde im Bedürfnißfall erhoben und dann vom Rathe
jedesmal besonders festgesetzt, mit welchem Prozentsatz'der Grundrente die ein¬
zelnen Arten der Grundstücke znr Steuer herangezogen werden sollten. So
bestimmt der Rath beispielsweise im Jahre 1374, daß bei selbst bewohnten
Hänsern das letzte Zinserträgniß oder, im Falle daß dieselben niemals ver¬
miethet waren, die eigene Schätzung des Eigenthümers als steuerpflichtige
Häuserrente angenommen und hievvu 10 Prozent als Steuer abgeführt wer¬
den sollen; bei selbst bewirthschafteten Liegenschaften soll gleichfalls die eigene
Schätzung acceptirt, als Steuer aber uur 5 Prozent abgegeben werden. —
Neben dieser Grundrentensteuer begegnet uns in der gleichen Zeit eine Kapital-
reuteusteuer. Auch diese wird unständig und in verschiedenerHöhe erhoben.
So bestimmt ein Rathserlaß vom Jahre 1291, daß alle Renten von Kapitalien
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zu Eigen-, Lehen- oder Leibdingbesitz nach dem bestimmten Prozentsatz besteuert
werden sollen, gleichviel wer der Nutznießer derselben ist; ist das Kapital nicht
zinstragend ausgethan, so soll wiederum die eigene Schätzung des Besitzers
maßgebend sein. Ehemänner sollen dabei das etwaige Einkomme» ihrer Ehe¬
frauen, Vormünder, Hauswirthe und Dienstherren das ihrer Pfleglinge, Mit-
einwvhner und Dienstboten versteuern, beziehungsweise augeben; Dienstboten
löhne unter einem Pfnnd sollen stellerfrei bleiben.

Trafen diese Steuern direkt die Rente des unbeweglichenuud beweglichen
Vermögens, so war das Ungeld eine indirekte Steuer, insofern sie von den
Besteuerten auf die Konsumenten abgewälzt werden kouute. Es kommt zuerst
im Jahre 1254 vor, wo es von Bischof Hartmann den Bürgern auf 10 Jahre
überlassen wird. Eine weitere Ueberlassuug erfolgte 1270 auf 5, 1286 auf 2
uud 1290 .ulf 4 Jahre, bis schließlich die Stadt im festcu Besitz dieses werth-
volleu Rechts erscheint. Anfänglich waren es wohl bloß Getränke, namentlich
Wein, gewesen, welche dieser Steuer nuterlageu, bald ward ihr aber eine
größere, immer weiter gehende Ausdehnung ans eingeführte Waaren, wie auf
durchgehendeKaufmannsgüter gegeben. Zuvörderst begriff mall darunter anch
andere gewöhnliche Lebeusmittel, namentlich Schlachtvieh, Fische, Reis, Oel,
darauf andere Gegenstände des Verbrauchs, als Wolle, Seiden- und Banm-
wollenze»ge, Leinwand, Leder, Felle, Pelzwerk, Holz, Metalle, endlich Gewürze,
Südfrüchte u. f. w. Es wnrde au deu Brücken nnd Thoren als Eingangs-,
am Markte als Kauf- und Verkanfszvll erhoben. Im großen Stadtrecht von
1276 sind bereits für die einzelnen Eingangsstellen förmliche Tarife dieses
Ungelds aufgestellt. Die Höhe desselben ist bemessen nach der Menge der ein¬
geführten Waaren, wobei jedoch bei schwer schätzbaren gewisse Pauschqnantitäten
(Wagenlast, Dauer, Traglast), als Werthmesser angenommen werden. Die
Steuer ging von zwei Pfenningen bis zn einem halben Pfenniug herunter.
Jenen höchsten Satz bezahlten Wagenladungen mit Wein, Meth, Eisen, Härm¬
gen; Bier, Korn, Hell, Obst zahlteil die Hälfte, Stroh inid Holz deu vierten
Theil. Ausfallend erscheiut, daß die Tarife der einzelneil Thore nicht über¬
einstimmen; so gab ein Wagen Weins vom Norden her unr die Hälfte des
Betrags, den die gleiche von Süden kommendeLadung zu entrichten hatte.
Einem ganz abnorm hohen Durchgangszoll unterlag eine Judenleiche (30 Pfg.).
Die eingesessenen Bürger, speziell die Schlachter und Geistlichen konnten sich
von der jedesmaligen Zahlung dieses Ungelds fiir ein ganzes Jahr durch die
Entrichtuug von eiuein halben Pfund Pfeffer, bezieh, zweier Schulterstücke oder
zweier Gänse loskaufen. — Eiue zweite Art des Ungelds war der Marktzoll.
Er wurde am Markte als Kauf- uud Verkaufszvll von den fremden Kauf¬
leuten erhoben, war älter als das Thornngeld uud gehörte seit unvordenklicher
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Zeit der bischöflichen Kirche; im Jahre 1259 kam er in den Besitz der Familie
Schonganer und von dieser später an die Stadt.

Den besten Einblick in das Wesen des städtischen Haushalts erhalten wir,
wenn wir das Banmeisterbnch eines bestimmten Jahres vornehmen. Ich
wähle dasjenige vom Jahre 1391, weil uns dieses in einer besonders voll¬
ständigen Gestalt erhalten ist, nud danu weil das Ende des vierzehnten nnd
die ersten Jahrzehnte des fünfzehnten Jahrhunderts mit die Blttthezeit der
Stadt ausmachen, in diesen Jahren entstandene Aufzeichnungen also ein ver¬
doppeltes Interesse in Anspruch nehmen dürfen. Das Baumeisterbuch zerfällt
in ein Buch der Einnahmen (libor rkWpwrnm) und in ein Buch der Aus¬
gaben (lilior slisti'ibutm'mn). Bevor wir jedoch au die Darstellung seines
Inhalts gehen, müssen wir noch eine Borfrage erledigen, die in der Rechnung
selbst nicht berührt ist, die Frage nämlich nach dem städtischen Eigenthum.
Zum Eigenthum der Stadtgemeinde gehören vorerst die Mauern, Thore,
Thürme, Gräben und öffentlichen Plätze. Die Überlassung der Stadtthore
an die Bürger hatte schon Bischof Hartmanu im Jahre 1251 zugestanden und
das Stadtrecht vom Jahre 1276 diesen Besitz nochmals bestätigt. Außer den
Befestigungsbauten wird als Eigenthum der Stadt angegeben: das Rathhaus,
das Fleischhaus, der Perlnchthurm, der Wnchtthurm war nud in dem anch die
Stnrmglocke hieng, die Sladtmühle, die Lechkcmäle,verschiedene Gnddemen,
z. B, diejenigen der Helmmacher und Plattner auf dem Perlach, der Salz¬
stadel, des Hähers Haus, des Nachrichters Haus, die Fraucnhänser.

Das Rechnnugsjahr beginnt mit dem Sonntag Oeuli oder Estvmihi.
Von Woche zn Woche sind sowohl Einnahmen als Ausgaben innerhalb der
einzelnen Titel vorgetragen; die Woche ist dabei nach deut betreffenden die¬
selbe einleitenden Sonntag eitirt. Zuerst stehen in der Reihe der Einnahmen
die Erträgnisse des Thor- und Brückenzolls (Haunstetter- jetzt Rothes
Thor, Um die große Verkehrsstraße von Tirol hereinmündete, Sträfingerthor
mit der Straße von Bayern und Regensbnrg, Wertachbrücke mit der Straße
von Ulm und Donauwörth nnd Göppingerthor mit der sogenannten Hoch¬
straße, einer zweiten Straße vom Süden her). Die Zvllstätten waren ver¬
pachtet nnd zwar in der Weise, daß die Pächter jede Woche die treffende
Pachtschillingsrate an die Baumeister abzuführen hatten. Das Gesmnmter-
trägniß der Zvllpacht für das Haunstetter- und Sträfingerthor belicf sich auf
182 lb. 1« Schilling»), für die Wertachbrücke auf 157^ Pfd., für das Göppin-

1 lb, Pfenn, 20 /? Schilling, Pfenn. ^ 2 Gulden Ung. oder Böhm. - nach dem
MmM'sch Naise, Karl's IV; doch war in den letzten Dezennim des 14. Jahrh, eine solche
Perschlechlenmg. Silbermnnze eingetreten, daß 1-, 18 und >L>/> Schilling Pfeim, mif
1 fl. ginge». Der reme Goldwerth des ungarischenGuldenS ist nach heniigein Preis des
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gerthor auf 15'/2 Pfd., der Gesammtvachtschilling also auf 356 Pfd. — Den
zweiten Einnahmetitel bilden die Abgaben der Frauenhäuser. Dieselben
waren Eigenthum der Stadt — darauf läßt wenigstens der Umstand schließen,
daß ihre bauliche Unterhaltung der Stadtkasse zur Last fällt — uud standen
unter scharfer obrigkeitlicher Kontrolle. Das große Stadtrecht vom Jahre
1276 trifft bereits bezüglich ihrer Überwachung mehrfache Anordnungen.
Darnach waren sie in jener frühesten Zeit unter die Aufsicht des Henkers ge¬
stellt, dem eine jede Dirne („fahrendes Fräulein" nennt sie das Statut) jede»
Sonnabend Abend zwei Pfenninge zu entrichten verpflichtet war. Im Jahre
1391 bestanden nicht weniger als acht Frauenhäuser in der Stadt, die zu¬
sammen eine Abgabe von 53 lb. 18 Schilling bezahlten. So überraschend auf
den ersten Blick die Thatsache wirken mag, daß der Rath eine solche Anzahl
öffentlicher Unzuchtsanstalteu nicht nnr duldet, sonderu sie geradezu unter
seinen Schutz stellt, so werden wir doch im Hinblick auf die sozialen Zustände
des Mittelalters diesen getroffeneu Ausweg noch für den richtigsteu auerkeunen
müssen. Bei der Rücksichtslosigkeit, mit welcher man damals der Wollust
fröhnte, waren die Frauenhäuser eine Nothwendigkeit, und zwar uicht uur
zum Schutz ehrbarer Mädchen uud Frauen, soudern auch damit die Unsittlich-
keit einigermaßen überwacht werdeu konnte. — Als dritte Einnahmequelle
fungirt die Stadtmühle mit 26 lb. 19 Schilling. Daun kommt ein summa¬
rischer Titel „nmiMü. reeeM", unter welchem die verschiedenartigsten Ein¬
nahmen vorgetragen sind. Eine Haupteinuahme wnrde durch Getreideverkäufe
erzielt, indem die Stadt nicht nur selbst im Besitz eines ausgedehnten land¬
wirtschaftlichen Grundbesitzes war, sondern auch eine Menge Zehnten und
Reuteu iu naturu geliefert erhielt. Für das Jahr 1391 betrug der Erlös des
verkauften Getreides 2315^ lb. Wir bemerken dabei, daß damals das Schaff
Roggen einen Preis von 2^—3, das Schaff Koru einen solchen von 3»/j lb.
hatte. —

Sehr beträchtliche Summen warf sodann das Ungeld ab, das jetzt nicht
mehr, wie im dreizehnten Jahrhundert, als Eiugangssteuer der verschieden¬
artigsten Waaren, sondern nur noch als eine Steiler aus Getränke, Salz und
Weberwaareu von den Wirthen uud Kaufleuten erhoben wurde.*) Für die

Goldes in Silber 3 Thaler 7 Sgr., des rheinischen Gulden —S Thlr. 3>/z Sgr. Unter
Gulden ohne weiteren Beisatz ist stets der ungarische Gulden zn verstehen. Die Regens¬
burger Pfenninge hatten einen geringeren Feingehalt als die Augsbnrgcr. Größere Zahlun¬
gen wnrden gewöhnlich in Gvld(Gulden) gemacht, dabei aber fortwährend in Silber, lb.,
Schilling und Deu,, gerechnet.

Das Getränlenngcld wurde wohl theils nach dem Ansinaß der Fässer, welches der
Visircr beim Einlegen des Getränks aufnahm und dem Angelder znm Zweck der Verstene-
rung angab, theils nach der Qualität des Getränks bestimmt.
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Enthebung desselben waren eigene sogen. Ungelder aufgestellt, vier (zwei für
die obere, zwei für die untere Stadt) für das Wein-, zwei für das Salz- und
je einer für das Honig- und Weberwaarenuugeld. Das Weiuungeld lieferte
in unserm Jahre einen Ertrag von 4257 lb. 6 Schilling, 22 rheinischen, 85
Ungarischen nud 16 BöhmischenGulden, das Honigungeld 99 lb. 7 Schilling
und 2 Ung. fl., das Salzungeld 371 lb. 10 Schilling, 135 Rhein, und 23
Ung. fl., das Ungeld von den Weberwaaren endlich 867 lb. 8 Schilling und
32 Rhein, fl. — Auffallend gering ist der Ertrag der von den Steuermeistern
eiugehvbenen Steuer, uämlich 656 lb. und 338 fl. — 16 lb. warf die Miethe
der Meßbudeu am Ostermarkt ab. — Die städtischen Kornmesser ent¬
richteten eine Abgabe von 4 lb. Im großen Stadtrecht war festgesetzt,daß
jederzeit zwölf Kvrmnesfer aufgestellt sein sollen, welche der Stadt sür die Be¬
nutzung der ihr gehörigen Kornschaffe einen Zins zn entrichten haben. Aehnlich
dürften die Verhältnisse auch uoch im Jahre 1391 gewesen jein. Eine ver¬
wandte Abgabe ist der Zins von dem verpachteten städtischen Mangrade
mit 20 lb. Nicht ganz klar sind dagegen das Wiesgeld der Weber mit
134 lb., 75 Regensb. Pfenn. und 58 fl. und die Abgabe des Weberkeller¬
meisters mit 17 lb. 17'/z Schilling. Wahrscheinlich ist das erstere der Zins
für verpachtete städtische Wiesen, ans denen die Weber ihre Gespinnste bleichten,
die letztere ebenfalls der Miethpreis für den zur Waarenanslage vermietheten
Keller des Weberzunfthauses. — Die Gerichts- uud Strafgelder mache«
125 lb. 11 Schilling aus, die Abgabe des Gerichtswaibels 24 'lb.

Seitdem im Jahre 1348 in Augsburg wie in andern schwäbischenund
außerschwübischeu Städten eine allgemeine Verfolgung und Austreibung der
Juden stattgefunden und Bedrängnngen ähnlicher Art sich in den Jahren
1381, 1384 nnd 1390 — im letzten Jahre durch Aufhebung der Judenschuldeu
— wiederholt hatten, scheinen die Juden der Stadt ferne geblieben zu seiu.
Im Jahr 1391 befindet sich nur ein einziger Jude daselbst, der der Stadt
eine Bürgerrechtssteuer von 10 fl. entrichtet. Für die ertheilte Erlaubniß, Juden-
leicheu durch die Stadt führen zn dürfen, ist ähnlich wie zur Zeit der Abfassung
des großen Stadtrechts eine Abgabe von 1 fl. an die Stadtknsse zn ent¬
richten.

Von einmaligen Einnahmen beträgt der Erlös für verkaufte städtische
Immobilien 3100 fl., für verkaufte Leibznchtgelder — bei dem mittelalter-
licheu Zinsverbot die übliche Kapitalanlage — 4063 fl.*). Ganz vereinzelt
steht ein Einnahmeposten von 63 fl. Jahresrate für ein verkauftes Leibzuchtkapital

Die verkauften Lcibgedingc wurden auf das Leben des Darleihers oder irgend
einer anderen oder mehrerer von ihm genannten Personen durch den Rentenbrief versichert.
Die Leibrente betrug damals gewöhnlich 14^ Prozent.

Grenzboten I. 1378. »
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da. Rechnet man noch den Vaarbestcmd aus der Rechnung des vorhergehenden
Jahres zn den Einnahmen hinzu, so ergiebt sich eine Gesammteinnahme von
8455 fl. und 11570 lb. 6 Schilling.

Wahrend das Einnahmeregister lediglich drei Einnahmetitel besonders
namhaft macht (Zölle, Frauenhäuser nud Stadtmühle), alle übrigen Einnahmen
aber unter dem Gesammttitel „m-rior?. rvceM" vorträgt, stellt das Ausgabe¬
regist er eine größere Anzahl von Ausgabetiteln an die Spitze der einzelnen
Abtheilungen. Ich lasse sie hier der Uebersicht halber in der Reihenfolge des
Registers fvlgeu: 1)i«triduts. luolöinliui, Den Schützen in den Graben, ^ci
Ineum, ^cl 0M8 «ivitatis den Zimmerleuten, ^6 oxus eivitatis den Maurern,
Wasser, Mauersteine, Kalk und Ziegel zu der Stadt Bau, SLULmIia, Lög^tiones
nostr^e.

Innerhalb der einzelnen Titel sind die Ausgaben dann wieder nach den
einzelnen Wochen vorgetragen. Die Ausgaben für die Wassermühle beziffern
sich auf 214 lb. 4 Schillinge. Die Schützen in dem Graben, d. h. die
Schützengesellschaft, die ihre Schießstätte im Stadtgrabeu hatte, erhalten wöchent¬
lich einen Zuschuß von 4 Schilling, macht im Jahre 10 lb. 8 Schilling. —
Sehr beträchtlich sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Lechkanäle.
Denn diese, nicht der Lechfluß (der Bayern gehörte,) sind unter „Lieus" zu
verstehen. Ihre Anlage gehört der ältesten Zeit an: im Stadtrecht von 1276
sind bereits mehrfache Bestimmungen über ihre Unterhaltung getroffen. Sie
versehen denjenigen Stadttheil, der von jeher der Hauptsitz der gewerblichen
Thätigkeit war, mit eiuer Fülle vou Wasser uud tragen dadurch zu der industriellen
Blüthe der Stadt nicht wenig bei. Znr Beaufsichtigung und baulichen Jnstaud-
haltuug derselben war schon im Jahre 1391 ein eigener Lechmeister aufgestellt, der
einen Wochenlvhnvon 10 Schilling erhielt. Die Gesammtausgabe für diese Lech¬
kanäle belaufen sich auf 133 lb.. 8'/.^ Schilliug. — Die Ausgaben für Z im mer-
manus arbeiten betragen 787 lb., für Maurerarbeiten 1072 lb. 9 Schillinge,
für Baumaterialien 434 lb. 2 Schillinge. — Unter den Titel (Aeveralia,
fallen die verschiedenartigste»Ausgaben. Vorerst die in vierteljührigeu Raten
gezahlten Gehälter sür einzelne städtische Beamte und Bedienstete. So erhält der
alte Stadtschreiber 20 fl., der junge Stadtschreiber 20 lb., der Lechmeister 14 lb.,
Meister Hans der Zimmermann 3 lb., Meister Walter der Schmied 16 lb., die
drei Mtthlknechte 9^ Pfd., der Stadtmüller 16 Pfd., der Aichmeister 20 Pfd., der
Gerichtsschreiber 4 lb., die Weinträger für das Läuten der Thnrmglocke 24
Negensb. Pfenn., der Uhrmacher für das Nichten der Stadtnhr 10 fl. Außerdem
erhält der Stadtschreiber für seineu Gehilsen 7 fl. und zu einem neuen Gewand
für deu Ostermarkt 5 lb., ebenso der Zimmermeister 6 fl., der Lechmeister 5 lb.
8 Pfg., der Aichmeister für eineu Rock 3 lb. uud zwei Wächter sür 14 Ellen
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grauen Tuchs 2 lb. Bei der Nechnungsablage der Baumeister wurde ein
Festessen veranstaltet, dessen Kosten bei 36 Theilnehmern sich auf .11 lb. 9 S.
beliefen. Für Wein zn Ehrengeschenken, nieist an hohe Gäste oder Gesandte,
Fürsten, Herren und Städteboten wurde ausgegeben 111 'lb. 15 Pf. Einen
bedeutenden Ansgcibeposten bildeten die Schuldzinsen und Leibzucht¬
renten, welche die Stadt au einzelne Bürger zn bestimmten Terminen zu
zahlen hatte: i. I. 1391 667^ fl. 6 lb. 10 Pf. Für heimgezahlte Schnld-
kapitalien und zurückgekaufte Leibzuchtgelder wurden verausgabt 4460 fl., 20 lb.
für deu Ankauf von Hünsern 465 fl. Von Ausgaben, die der Stadt ans
ihrer Stellung als Reichs stand erwuchsen, nenne ich: die Martini-Reichs¬
steuer mit 800 lb. Jtal, Heller, Beitrag an den Hauptmann des Landsriedens
mit 60 Nh. fl., Matrikularbeitrag zur schwäbischen Bundeskasse mit 487 Ung. fl.
An verschiedenen andern Ausgaben finden wir verzeichnet: für den
öffentlichen Ausrufer 7 S, für das Putzen des Richtschwerts 6 S., für 25 Pfd.
Zinn zn dem Knopf am Pranger 3 lb. 15 Pf., für drei silberne Schilde für
die Stadtpfeifer 18 Pfd., Kostgelder an den Waibel für die peinlich Gefangenen
3 lb. 10 Pf., Fahrgelder für die Soldknechte, welche die eingesessenen Kaufleute
auf die fremden Märkte geleiteten, 9 lb. 2 S., Kostgeld an den Apotheker
11 S., für ein Horn auf dem Perlachthurm 2 fl., für Glaserarbeit iu der
großen Rathsstube 4 S., für das Banmeisterbuch 4^/z lb., für rothes Wachs
14 S., für Wachstnch zu Briefen 5 S., für Wachskerzen 2 lb. 9 S., für
Pergament 4 lb., für 2 Buch Papier 8 S, für Fenster in den Fraueuhäuseru
16 S. u. s. w. — Große Summeu verschlangen die Ausgabe» für Ge¬
sandtschaften und Botendienste. Fortwährend waren städtische Boten
auf den Beinen, nm nach nah und ferne die städtische Korrespondenz zu be¬
sorgen. Im Jahre 1391 belief sich die Gesammtansgabe hiefür ans 253 fl.
243 lb. 1 S. und dazu kam ein Extraordinarium von 540 fl. 6 lb. 8 S. (für Ge¬
sandtschaften in Sachen des Landfriedens und des Städtebundes.)

Der Stadthaushalt weist keine Ausgabe für Kirche und Schule nach,
anch keine für das Armen Wesen, welches in unserer Zeit in der Regel
allein einen großen Theil der Komnmnaleiunahmen verschlingt. Denn die
aufgeführten Abgaben an Geistliche sind nur Zinsen, welche die Stadt au
dieselben aus bestimmten Rechtstiteln zahlte, wie der Miethzins für Gaddemen
auf dem Perlach an das Peterstift. Kirchenbauteil wurden allein ans frommen
Spenden, besonders Ablaßgeldern uud Stiftungen bestritten. Die Geistlichkeit
zog ihren Unterhalt ans fundirten Pfründen, freiwilligen Opfern und Stol-
gebnhren. Die Armuth fand sich nicht blos auf den Bettel angewiesen, sondern
wnrde in der verschiedenartigstenWeise durch milde Stiftungen unterstützt, an
welchen Angsbnrg schon im 14. Jahrhundert reich war: eine der bedeutendsten
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dieser Stiftungen war das von dem Bürger Hartmann Langenmantel und
seiner Fran Mechtild i, I, 1288 gegründete Siechenhans, das neue St. Jakobs¬
hospital ans der Mitte des 14. Jahrhunderts und das alte Heilige Geistspital,
dessen Gründung in das 1!). oder gnr 12. Jahrhundert hinaufgeht. Von der
Stadt erhielten die Armeu nichts, die Geistlichen nur Abgabenfreiheit.

Am Schlnß des Ausgaberegisters finden sich noch folgende vereinzelte
Posten: Gehalt des Nachrichters 20 lb. 9'/- S., Gehalt der Wächter 52 lb.
18 S., für Holz in der Stadt Ban 373 lb. 12 S, für Mauersteine, Dach¬
ziegel und Kalk 839 lb., Sold der Schützet und Söldner 673>/2 fl. 24 lb.
so daß wir schliesslich eine Gesammtausgabe von 10546'/^ fl. 5887 lb. 7 S.
erhalten.

Jdstein bei Frankfurt a. M. vr, Christian Meyer.

Die Wendet)
Wenn der hier geschilderte Krieg der Vendee bei seinem Erscheinen im

Sommer des vergangenen Jahres nicht diejenige Aufmerksamkeit in Paris er¬
regte, welche seine Darstellung verdient, so liegt der Grnnd wohl iu den damals
so unglücklichen politischen Verhältnissen Frankreichs, welche die Aufmerksamkeit
aller höheren Kreise mit Recht in Anspruch nahmen. Mit ebensoviel Recht ist
aber die Aufmerksamkeitder deutschen Geschichtsfreunde ans eine Arbeit zn
lenken, welche bisher in Deutschland fast unbeachtet geblieben ist.

Ueber keine Periode der französischenGeschichte herrscheu so falfche und
eiuseitige Ansichten, als über den Aufstand der Vendee; auch Werke, wie die
vvu Notteck uud Schlosser sind voll schwerer Irrthümer. Es ist dies sehr
erklärlich: die eigenthümlicheErscheinung kann nur von demjenigen richtig be-
nrtheilt werden, der die Grundbedingungen kennt, welche sie möglich machten.
Die Wnrzelu des Aufstandes reichen tief hinein in die innersten Ver¬
hältnisse des Volkslebens einer Provinz Frankreichs, die wenige Menschenalter
vor der Revolution noch in einem geradezu feindseligen Gegensatze zum übrigen
Laube staud. Die Entwickelung dieses abgeschlossenen Erdwinkels war schon
seit den Zeiten Cäsars eine durchaus selbständige gewesen. Französische und
noch mehr ausländische Historiker Wichten mit den originellen sozialen und

*) DiliUottiölins inemou'vs relü-UK A, äs Vr-mee iioiiüiuii Is XVIIIivms
sieele. lowe 31. ?s,ris 1877. Finnin Diäoi st vis.
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